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Müssen alle Rentner Steuern zahlen?
Presseinformation

Nicht jeder Rentner muss Steuern zahlen, beruhigt der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) aus Berlin. Die Mehrheit der Rentner ist davon nicht betroffen. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums betrifft das lediglich ein Viertel aller Rentnerhaushalte, das sind rund 3,3 Millionen. Dennoch sollten Rentner prüfen, ob eine Verpflichtung zur Abgabe einer Erklärung besteht und sich steuerlich beraten lassen, um eine eventuelle Steuerlast zu mindern.
Seit der Einführung des Alterseinkünftegesetzes im Jahre 2005 können viele Rentner nicht mehr ruhig schlafen. Hintergrund ist eine Neuregelung der Besteuerung der Renten. Der Anteil der Renten, der besteuert wird, wurde angehoben und steigt jährlich um 2 bzw. 1 Prozent für Neurentner. Betrug der steuerpflichtige Teil 2005 noch 50 Prozent, so müssen 2008 Neurentner bereits 56 Prozent ihrer Rente versteuern. Doch auch dieser Rentner muss erst ab einer monatlichen Bruttorente von ca. 1.380 Euro Steuern entrichten. Ob eine Erklärung abgegeben werden muss und Steuern fällig werden, hängt jedoch nach Mitteilung des NVL nicht nur von der Höhe und Art der Rente ab, sondern auch davon, ob noch weitere Einnahmen zum Beispiel aus Zinsen über dem Sparerfreibetrag, Mieten oder einem Nebenverdienst vorhanden sind. 
Muss eine Erklärung abgegeben werden und ist mit einer Steuerbelastung zu rechnen, kann diese mit persönlichen Aufwendungen gemindert werden. So sind beispielsweise Versicherungsbeiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, alle Haftpflichtversicherungen und Unfall- oder Lebensversicherungen absetzbar. Auch medizinische Kosten zum Beispiel Zuzahlungen zum Krankenhausaufenthalt, zur Kur oder für Medikamente, aber auch für orthopädische Hilfsmittel oder die Kosten für die neue Brille oder den Zahnersatz können die Steuern senken. Nicht vergessen sollte man die Aufwendungen für so genannte haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerrechnungen (Fensterputzer, Haushaltshilfe, Pflegedienst, Reparaturen und andere). Die Aufzählung ist nicht vollständig. 
Weitere Informationen dazu können Rentner in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine im Rahmen einer Mitgliedschaft erhalten. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes sind im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de .zu finden. Wer kein Internetzugang hat, kann die Anschriften auch telefonisch unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen.
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